
Gemeinde Bad Füssing        10.12.2025 
Rathausplatz 6-8 
94072 Bad Füssing 
 

Bekanntmachung 

 
 

Vollzug des Wasserrechts; 

Antrag auf Planfeststellung für den Gewässerausbau für die Errichtung einer Fischwanderhilfe 
(Durchgängigkeit und Lebensraum) beim Kraftwerk Egglfing-Obernberg 
Antragstellerin: Fa. Innwerk AG, Schulstraße 2, D-84533 Stammham 
Hier: Bekanntmachung des Planfeststellungsbeschlusses nach Art. 69 Satz 2 BayWG i.V.m. Art. 
98 BayVwVfG n. F. und Art. 74 Abs. 4 Satz 2 und 3 BayVwVfG a. F. 
 
 
 
Mit Bescheid des Landratsamt Passau vom 10.12.2025, Az.: 53.0.04/6412.3-69, wurde der 
Innwerk AG, Schulstraße 2, 84533 Stammham, vertreten durch Herrn Ing. Mag. Michael 
Amerer und Herrn Dipl.-Ing. Dr. Karl Heinz Gruber, die Gestattung nach § 68 Abs. 1 und 3 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V.m. § 67 Abs. 2 Satz 1 WHG erteilt, eine Fischwanderhilfe 
zwischen den Inn-km 40,6 und 34,8 linksseitig des Inns zu errichten.  
 
Der Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung und den dazugehörigen Plänen liegt gem Art. 69 
Satz 2 Bayerisches Wassergesetz (BayWG) i.V.m. Art. 74 Abs. 4 Satz 2 und 3 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) für zwei Wochen  

in der Zeit vom 15.01.2026 bis 30.01.2026 

im Rathaus der Gemeinde Bad Füssing, Rathausstraße 6-8, 94072 Bad Füssing, aus und 
kann dort während der Dienstzeiten eingesehen werden.  
 
Diese Bekanntmachung und der Bescheid können auch auf der Internetseite des Landkreises 
Passau (https://www.landkreis-passau.de/landkreis-verwaltung-
politik/aktuelles/bekanntmachungen) sowie im zentralen UVP-Portal der Länder unter 
www.uvp-verbund.de eingesehen werden (Art. 98 BayVwVfG n. F. i.V.m. Art. 27a BayVwVfG 
a.F.).  
 
Den Einwenderinnen und Einwendern, der Vorhabenträgerin und den Vereinigungen, über 
deren Stellungnahme entschieden worden ist, wird der Planfeststellungsbeschluss nach Art. 
74 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG a. F. zugestellt. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der 
Beschluss gegenüber den übrigen Betroffenen als zugestellt (Art. 74 Abs. 4 Satz 3, Abs. 5 
Satz 3 BayVwVfG a. F.).  
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